
^ WASTERKINGEN
Politische Gemeinde

SITZUNG VOM:

GEMEINDERAT

16. November 2022

Z2.01.2 Zivilschutzorganisation.
Revision Anschlussvertrag. Zustimmung.

Anlässlich der Kommissionssitzungen vom 6. April 2022 und 25. August 2022 haben sich die
Mitglieder der Zivilschutzkommission mehrheitlich für eine Anpassung des Anschlussvertrages
ausgesprochen.

Die vorgeshenen Anpassungen umfassen:

Art. 7 Entschädiauno höhere Kader

Für die Entschädigung des Kaders ab Stufe höhere Unteroffiziere gelten die aufgeführ-
ten jährlichen Pauschalen. Die Entschädigungen werden im Folgejahr des Erreichens
des Dienstgrades ausbezahlt. Die Entschädigungen werden nur ausbezahlt, wenn der
AdZS die geforderten Diensttage nach BZG erreicht hat. Das Berufspersonal ist von die-
ser Regelung ausgeschlossen.

Höhere Unteroffiziere:
Feldweibel, Fourier

Offiziere Zugführer:
Leutnant

Offiziere Fachverantwortliche:
Oberleutnant

Stellvertreter Kommandant:
Hauptmann

Fr. 1'000.00, jährlich

Fr. 1'000.00, jährlich

Fr. 2'500.00, jährlich

Fr. 4'000.00, jährlich

Art. 18 Verwaltuna von Schutzbauten und der Zuweisunqsplanuna BaZjJ

Die Verwaltung der öffentlichen und privaten Schutzbauten werden über die Online-
Plattform om BaZu verwaltet und gepflegt. Die Plattform steht den Gemeinden, Kontroll-
Organen und den Schutzraumkontrolleuren zur Verfügung.

>4rt. 20 Kontrojlorqane für den Schutzraumbau

Die beteiligten Gemeinden behalten ihre bisherige Regelung betreffend Kontrollorgane
für den Schutzraumbau bei. Sie tragen die entsprechenden Kosten. Die Kontrollorgane
arbeiten mit der Online-Plattform für om BaZu, versorgen und aktualisieren die Plattform
mit den entsprechenden Daten und Informationen.

Art. 21 Periodische Schutzraumkontrolle

Die beteiligten Gemeinden behalten ihre bisherige Regelung betreffend Kontrolleur für
die periodische Schutzraumkontrolle bei. Die Schutzraumkontrolleure arbeiten mit der
Online-Plattform für om BaZu und pflegen die periodische Schutzraumkontrolle über die
Plattform. Die Gemeinden tragen die entsprechenden Kosten für den Schutzraumkon-
trolleur.

Begründung der Anpassunaen

Entschädigungsregelung

Der Bund hat eine Kürzung der regulären Dienstzeit vom 40. auf das 34. Altersjahr festgelegt. Als
Folge dieser Festlegung scheiden viele AdZS und somit auch potenzietle Kaderanwärter frühzei-
tig aus dem Dienst aus. Von dieser Verkürzung sind AdZS ab der Stufe höhere Unteroffiziere
(Fw, Four) und Offiziere (Lt und höher) ausgenommen. Diese leisten weiterhin bis zum 40. Alters-
jähr Dienst.
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Eine längere Dienstpflicht von 6 Jahren erschwert die Rekrutierung von geeignetem Kaderperso-
nal erheblich. Um diesem Ungleichstand entgegenzuwirken, wurde ein Entschädigungsreglement
für die Milizangehörigen entworfen, welches sich in Art. 7 (neu) des Anschlussvertrages nieder-
schlägt. Diese Entschädigungen generieren jährliche Mehrkosten von Fr. 1.16 pro Einwohner.

Schutzbauten und Zuweisungsplanung BaZu

Aktuell ist es aufgrund fehlender Daten oder Datenerhebungen nicht möglich verlässliche Aus-
kunft über die Schutzraumzuteilung (SR) abzugeben. Um eine verlässliche Zuteilung zu erarbei-
ten, sind nebst den Angaben der SR auch Angaben der Einwohnerdienste notwendig.

Sind die erwähnten Datengrundlagen erhoben und erfasst, besteht die Möglichkeit mit dem er-
wähnten online Zuteilungstool eine individuelle Abfrage auszuführen, welche auch der Bevölke-
rung zur Verfügung stehen soll.

Schutzraumkontrollen

Die periodische Schutzraumkontrolle erfolgt aktuell in jeder Gemeinde autonom. Um eine einheit-
liche Übersicht der Schutzraumzuteilung und des Zustands der einzelnen SR zu gewährleisten,
soll auch die Schutzraumkontrolle mit dem Online-Tool bewirtschaftet werden

Erwägunoen

a) Es ist zweckmässig, wenn mit der vorgesehenen Entschädigungsregelung in Art. 7 (neu) der
frühzeitige Weggang von geeignetem Kadernachwuchs gestoppt oder vermindert werden
kann.

b) Die Artikel 18, 20, 21 (neu) des Anschlussvertrages schaffen nach Meinung der Behörde die
Grundlage für die einheitliche Datenspeicherung und Datenverarbeitung betreffend Schutz-
bauten, Zuweisungsplanung und Schutzraumkontrollen in den Anschlussgemeinden mit dem
Online-Tool.

DER GEMEINDERAT BESCHLIESST:

1. Dem revidierten Anschlussvertrag der ZSO Bülach-Rafzerfeld wird zugestimmt.

2. Die ZSO wird eingeladen, den Vertrag dem Gemeinderat zur Unterschrift zuzustellen
3. Mitteilung, versandt am 30. November 2022, an:

3.1 ZSO Bülach-Rafzerfeld, Patrik Meier, Kommandant Zivilschutz, c/o Stadt Bülach,
Allmendstrasse 4a, 8180 Bülach;

3.2 Gemeinderäte Bülach, Eglisau, Hochfelden, Höri, Hüntwangen, Wil ZH, per email;

3.3 Sicherheitsvorsteherin Sabrina Spühler;
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Freundliche Grüsse

GEMEINDERAT WASTERKINGEN
Der Gemeindepräsident: Der^jSgmeindeschreiber:

,\jU^
R. 'Meyer: P. Wunderli


